
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/3/1 7Ob504/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1979

Norm

ABGB §788

ABGB §791

Rechtssatz

Der Erblasser kann die Anrechnung einer Zuwendung, die zu anderen als den in § 788 ABGB erwähnten Zwecken

gewährt wird, ausdrücklich ausbedingen.

Entscheidungstexte

7 Ob 504/79

Entscheidungstext OGH 01.03.1979 7 Ob 504/79
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